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___ 

Stadt Ulm 
Fachbereich Bildung 

und Soziales 
 
 
 

 
Stadt Ulm      FAM      89070 Ulm Abteilung Familie, Kinder und Jugendliche 

 

 
«Verband» 
«Straße» 
«PLZ» «Ort» 
 
 
 
 
 
 
 

Sachbearbeitung Hr. Sauter 

Telefon (0731) 161-5410 

Telefax (0731) 161-1651 

Unser Zeichen FAM -Sa 

Datum 07.12.2015 

  

  

 
 
Vereinbarung  nach § 72a SGB VIII zur Einholung eines erweiterten Führungszeugnisses  
bei ehrenamtlich beschäftigten Personen in der Kinder- und Jugendarbeit zur 
Verbesserung des Schutzauftrags für die anvertrauten Kinder und Jugendlichen   
 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wie schon in Versammlungen des Stadtjugendrings angekündigt, wird das Jugendamt Ulm 
aufgrund der gesetzlichen Vorgabe mit den Vereinen und Verbänden, die sich in der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen engagieren, eine Vereinbarung treffen, um einen Tätigkeitsausschluss 
einschlägig vorbestrafter Personen in diesem Bereich zu verhindern.  
 
Darüber hinaus sollen Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche erarbeitet werden. Dazu gibt es 
auch in regelmäßigem Turnus Fortbildungsveranstaltungen vom Jugendamt Ulm in Kooperation mit 
dem Kinderschutzbund Ulm und dem Stadtjugendring Ulm für Jugendleiter- und leiterinnen und 
Vereins- und Verbandsfunktionäre.  
 
Wenn ein Verein / Verband nicht die Möglichkeit hat, die Bestätigung über die Einsicht in das 
erweiterte Führungszeugnis datenschutzrechtlich gesichert zu verwahren oder es schwierig ist, den 
Datenschutz anderweitig sicher zu stellen, kann das erweiterte Führungszeugnis auch bei einem 
datenschutzverpflichteten Mitarbeiter der Stadt Ulm, in diesem Fall bei Herrn Tobias Rivoir, 
vorgezeigt werden.  
Herr Rivoir wird dann dokumentieren, dass er das Führungszeugnis eingesehen hat und dem/der 
Ehrenamtlichen eine Bestätigung mitgeben. 
Bei einem Ausscheiden in der Jugendleitung muss dies Herrn Rivoir mitgeteilt werden, damit er die 
Unterlagen datenschutzrechtlich vernichten kann. 
 
Herr Rivoir ist von Montag bis Donnerstag unter der Telefonnummer 0731 / 161-5114 
erreichbar. 
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Wir möchten Sie bitten, uns diese Vereinbarung bis spätestens Mitte Februar 2016 unterschrieben 
zurück zu senden. 
 
Für Fragen in diesem Bereich können Sie sich gerne auch an unseren Koordinator für den 
Kindesschutz, Herr Siegfried Sauter wenden (Tel. 0731 / 161-5410). 
 
Sollte es Unklarheiten oder Schwierigkeiten bezüglich der Gebührenbefreiung geben, möchten wir 
Sie bitten, uns dies mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. 
S. Sauter 
Leitung Team Mitte-Ost 
Koordinator Kindesschutz 


